
Kopieren verboten? Lehrmittel sind urheberrechtlich geschützt 
 

An Schulen wird viel kopiert. Aus Unwissen und um vermeintlich Geld zu sparen, 

werden aber auch Inhalte kopiert, die urheberrechtlich geschützt sind. Das gilt 

besonders bei Lehrmitteln. 

 

Die Lehrmittel sind ganz wichtige Instrumente im Schulalltag und tragen einiges zum 

Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler bei. Sie werden in der Regel aufwändig 

erarbeitet und genügen hohen Qualitätsansprüchen. Für die Konzipierung, das 

Schreiben und die Gestaltung der Lehrmittel wenden die Verlage erhebliche finan-

zielle Mittel auf, die sie aus dem Verkauf wieder erwirtschaften müssen. Wenn zuviel 

illegal kopiert wird, geht diese Rechnung jedoch nicht mehr auf. 

 

Geistige Leistungen respektieren 
Die Schulen haben die tragenden Werte unseres Staates zu vermitteln und insbe-

sondere auch zu respektieren. Dazu gehören der Schutz des Eigentums ganz allge-

mein und der Schutz der Urheber/-innen von geistigen und kulturellen Leistungen im 

Speziellen. Diesem Schutz dienen auch das Patent- und das Urheberrecht. Während 

der patentrechtliche Schutz weitgehend unbestritten ist, wird das Urheberrecht in 

wissenschaftlichen, pädagogischen und kulturellen Bereichen weniger konsequent 

respektiert. Allenthalben ist von Plagiaten, Raubkopien, illegalen Musik-Tauschbör-

sen und auf Servern gespeicherte digitalisierte Schulbüchern die Rede. 

 

Allfällige finanzielle Engpässe in den Gemeinden, die Forderungen von Internet-

Usern nach einer kostenlosen „digitalen Allmend“ oder die Vorstellung, Studien- und 

Schulbücher hätten generell gratis zu sein, setzen das geltende Recht nicht ausser 

Kraft. Die Lehrpersonen, die Schulleitungen und die Behörden haben das geltende 

Urheberrecht zu beachten und umzusetzen. Sie sind verpflichtet, in ihrem Wirkungs-

bereich dieses Bewusstsein und das entsprechende Handeln zu fördern.  

 

Legal handeln 
Damit die Schulen nicht mit einem Bein in der Illegalität stehen, sind folgende 

rechtsverbindliche Rahmenbedingungen zu beachten: 



• Für das Reproduzieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist es ohne 

Belang, ob sie in gedruckter oder digitaler Form vorliegen, ob sie aus einer 

Zeitschrift oder einem Buch stammen, ob sie von einem Datenträger oder via 

Internet bezogen werden. 

 

• Die Kopierabgabe, die auf jede Fotokopie erhoben und an die Rechteverwer-

tungsgesellschaft Pro Litteris abgeführt wird, regelt lediglich die Abgeltung von 

legal zugelassenen Kopiervorgängen. Damit ist aber das eidgenössische 

Urheberrecht nicht ausser Kraft gesetzt. 

 

• Gemäss dem in der Schweiz geltenden Urheberrecht darf jede Person für den 

Eigengebrauch eine Privatkopie erstellen. Lehrpersonen dürfen mehr. Für den 

Einsatz im eigenen Klassenzimmer können Sie mehrere Kopien erstellen, wenn 

auch nur in Auszügen. 

 

• „Auszugsweise“ heisst, dass nie ganze Werke integral kopiert werden dürfen, also 

allenfalls ein oder zwei Kapitel aus einem grösseren Werk kopiert werden dürfen. 

Das Bundesgericht hat den Begriff „auszugsweise“ in einem wegweisenden Urteil 

so definiert, dass diese Bedingung erfüllt sei, solange den Umfang der Kopien der 

Erwerb des jeweiligen Werkes nicht uninteressant gemacht werde. 

 

• Nicht erlaubt ist es ausserdem, ohne die Einwilligung der Urheber ganze Kapitel 

einzelner Lehrmittel aus verschiedenen Werken zu kopieren oder einzuscannen, 

und diese quasi als eigenes Werk Dritten zugänglich zu machen.  

 

Diese Regeln sind nicht als Schikane für die Nutzerinnen und Nutzer gedacht. Sie 

schützen die Urheber von geistigen Werken, also Autorinnen und Autoren, 

Gestalter/-innen, Programmierer/-innen oder Verlage. Mit ihrer Entschädigung wird 

die Qualität der Lehrmittel gesichert. Ausserdem schützt diese Regelung vor einer 

unerwünschten Preisspirale: Wird illegal kopiert, müssen die Verlage die Preise 

erhöhen. Deshalb bitte: Fair kopieren (www.fairkopieren.ch). 
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